
Amtsblatt für Schleswig-Holstein 2020; Ausgabe 20. April 2020 819Nr. 17

gangslage, Handlungsfeldern, Zielgruppen, Kon-

zept, Aufgabenbeschreibung der Koordinationskraft
und Finanzierungsplan hervorgehen.

7.4 Abweichend von VV-K Nummer 1.3 kann der
örtliche Träger der Öffentlichen Jugendhilfe einen
Monat nach Eingang des Antrages bei der Bewilli-
gungsbehörde mit dem Vorhaben beginnen, wenn
diese nicht innerhalb eines Monats nach Eingangs
des Antrages dem vorzeitigen Maßnahmebeginns
widerspricht.
Aus dem Umstand, dass die Bewilligungsbehörde
dem Antrag auf vorzeitigen Maßnahmebeginn nicht
widersprochen hat, kann der örtliche Träger der
öffentlichen Jugendhilfe gegen die Bewilligungs-
behörde keine Ansprüche ableiten.

7.5 Die Auszahlung der bewilligten Zuwendung er-
folgt in Teilbeträgen zu bestimmten Zeitpunkten,
ohne dass es darauf ankommt, dass die Zuwen-
dung innerhalb von drei Monaten für fällige Zahlun-
gen benötigt wird. Die Festlegung der Zeitpunkte
erfolgt unter Beachtung des § 34 Abs. 2 der LHO.

7.6 Bei der Weiterleitung der Fördermittel sind die
VV zu § 44 Abs. 1 - Zuwendungen an Dritte - zu
beachten.

7.7 Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe
als Zuwendungsempfänger prüfen die jährlich vor-
zulegenden Verwendungsnachweise der geförder-
ten Träger und legen der obersten Landesjugend-
behörde Verwendungsnachweise vor, mit denen
sie auch die sachgemäße und zweckentsprechende
Verwendung der Mittel sowie die rechnerische
Richtigkeit der Verwendungsnachweise der Träger
feststellen. Der Verwendungsnachweis besteht
aus einem zahlenmäßigen Nachweis sowie einem
Sachbericht, der u.a. die Kriterien des Antrages
aufgreift. Die Verwendungsnachweise der Träger
nach den ANBest-K bzw. den ANBest-P sind als
Anlage beizufügen.

7.8 Der Verwendungsnachweis des Vorjahres ist
abweichend zu Ziffer 7.1 der Allgemeinen Neben-
bestimmungen für Zuwendungen zur Projektför-
derung an kommunale Körperschaften (ANBest-
K) jeweils zum 30.06. vollständig bei der Bewilli-
gungsbehörde vorzulegen. Die örtlichen Träger der
öffentlichen Jugendhilfe legen für Letztempfänger
ein zeitlich kompatibles eigenes Verfahren fest.

7.9 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrech-
nung der Zuwendung sowie für den Nachweis und
die Prüfung der Verwendung und die ggf . erfor-

derliche Aufhebung des Zuwendungsbescheides
und die Rückforderung der gewährten Zuwendung
gelten die Verwaltungsvorschriften zu § 44 LHO
i.V.m. den entsprechenden Regelungen des Landes-

verwaltungsgesetzes ( § 116, 117, 117a LVwG),
soweit nicht Abweichungen in dieser Richtlinie zu-
gelassen worden sind.

8 Geltungsdauer
Die Förderrichtlinie tritt rückwirkend zum 01. Ja-
nuar 2020 in Kraft und ist befristet bis zum 31.
Dezember 2021.
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Richtlinie über die Gewährung
von Billigkeitsleistungen als Soforthilfe

bei Einnahmeausfällen aufgrund der
Corona-Pandemie für Sportvereine und

Sportverbände im Land Schleswig-Holstein
(Soforthilfe Sport)

Gl.Nr. 625.2
Bekanntmachung des Ministeriums für Inneres, ländliche
Räume und Integration
vom 7. April 20202 - IV 114 -

Mit dem Ziel der schnellen und unbürokratischen
Unterstützung von Sportvereinen und -verbänden in
Schleswig-Holstein, die durch Schutzmaßnahmen
im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie in
existenzgefährdende wirtschaftliche Schwierigkei-
ten geraten sind, wird folgende Richtlinie zur Ge-
währung von Billigkeitsleistungen (Soforthilfen) er-
lassen:

1 Zweck und Rechtsgrundlage
a) Zweck der Soforthilfe ist es, Sportvereine und

-verbände des Landessportverbandes Schles-
wig-Holstein (LSV) zu unterstützen, um die im
Zusammenhang mit den von der Weltgesund-
heitsorganisation am 11. März 2020 als Pande-
mie eingestuften Auswirkungen des Coronavirus
SARS-CoV-2 (Corona-Pandemie) entstandenen
Einnahmeausfälle und dadurch resultierenden
akuten Liquiditätsengpässe und existenzbedro-
henden wirtschaftlichen Lagen abzumildern.

b) Auf Grundlage des Beschlusses der Landesre-
gierung gewährt das Land Schleswig-Holstein
dafür Billigkeitsleistungen nach § 53 Landes-
haushaltsordnung Schleswig-Holstein (LHO)
nach Maßgabe dieser Richtlinie, den allgemei-
nen haushaltsrechtlichen Bestimmungen sowie
der Regelungen des Landesverwaltungsgesetzes
Schleswig-Holstein (LVwG).

c) Auf die Gewährung der Leistungen besteht kein
Rechtsanspruch. Die Bewilligungsbehörde ent-
scheidet auf Grund ihres pflichtgemäßen Er-
messens im Rahmen der verfügbaren Haushalts-

mittel.
2 Gegenstand

Die Soforthilfe als pauschalierte einmalige Leis-
tung dient der Minderung von existenzbedrohen-

den Liquiditätsengpässen und Wirtschaftslagen,
die durch Einnahmeausfäile aufgrund der Corona-

Pandemie entstanden sind.



820 Amtsblatt für Schleswig-Holstein 2020; Ausgabe 20. April 2020 Nr. 17

3 Empfänger /Empfängerin
Antragsberechtigt sind Sportvereine und -verbände,
die im LSV organisiert sind sowie der LSV in Hinblick
auf das Sport- und Bildungszentrum in Malente.

4 Voraussetzungen
a) Voraussetzung für die Gewährung von So-

forthilfen ist ein durch die Corona-Pandemie
verursachter Liquiditätsengpass, der zu einer
Existenzgefährdung in Form einer drohenden
Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung führt.
Die Soforthilfe wird daher nicht gewährt, sofern
dieser Zustand unabhängig von der Corona-Pan-
demie besteht und insbesondere bereits vor dem
11 . März 2020 bestanden hat.

b) Die Soforthilfe wird nur für Kosten gewährt, die
nicht durch Ersatzleistungen anderer Art abge-
deckt werden können, beispielsweise durch zu
beantragende Entschädigungszahlungen nach
dem Infektionsschutzgesetz, Erstattungsleis-
tungen für Lohnfortzahlungen im Krankheits-
fall oder Versicherungsleistungen, und die nicht
durch eigene Maßnahmen zur Kostenminimie-
rung ausgeglichen werden können.

c) Die Soforthilfe wird nachrangig zu anderen So-
forthilfen des Bundes und des Landes gewährt,
die ebenfalls der Minderung der wirtschaftlichen
Auswirkungen der Corona-Pandemie dienen. Sie
ist mit sonstigen Zuwendungen kombinierbar.

5 Umfang und Höhe
Die Soforthilfe wird in folgender Höhe gewährt, je-
doch jeweils maximal bis zur Höhe des dargelegten
Liquiditätsengpasses:
Für den Bereich der Sportvereine, die Mitglied im
LSV sind, werden 15 Euro pro Mitglied als Einmal-
zahlung gewährt.
Für den Bereich der Verbände, die im LSV orga-
nisiert sind, wird eine Einmalzahlung in folgender
Höhe gewährt:
- Sportverbände bis 2.000 Mitglieder: bis zu

2.500 Euro
- Sportverbände bis 5.000 Mitglieder: bis zu

5.000 Euro
- Sportverbände bis 15.000 Mitglieder: bis zu

10.000 Euro
- Sportverbände bis 50.000 Mitglieder: bis zu

15.000 Euro
- Sportverbände bis 75.000 Mitglieder: bis zu

20.000 Euro

- Sportverbände über 75.000 Mitglieder: bis zu
25.000 Euro

Für die Anzahl der Mitglieder ist die Bestandserhe-
bung zum 1. Januar 2020 des LSV als Grundlage
zu verwenden.

Sportverbänden, die eine überregional bedeutsame
Einrichtung/Sportschule betreiben wird - ebenso
wie dem LSV für das Sport- und Bildungszentrum
Malente - einmalig eine Zahlung in Höhe von jeweils
bis zu 150.000 zur Abdeckung von Betriebs-
kostendefiziten für den Zeitraum von 3 Monaten
gewährt.

6 Verfahren
a) Bewilligungsbehörde ist das Ministerium für

Inneres, ländliche Räume und Integration des
Landes Schleswig-Holstein. Anträge sind ein-
zureichen beim
Ministerium des Innern, ländliche Räume und
Integration
des Landes Schleswig-Holstein
Referat IV 34
Düsternbrooker Weg 92
24105 Kiel
E-Mail: IV34Postfach@im.landsh.de
Das Antragsformular finden Sie unter:
www.schleswig-holstein.de/coronavius-sport

b) Anträge sind bis zum 31. Mai 2020 schriftlich
per Post oder per E-Mail zu stellen. Bei Antrag-

stellung per Mail ist der unterschriebene Antrag
als Scan oder Foto ( jpeg-Datei) zu übersenden.

c ) Im Antrag ist der Grund für die akute Existenz-
gefährdung anzugeben und zu erläutern. Dies
umfasst u.a. die Höhe des Einnahmeausfalls
und der laufenden Kosten abzüglich darzulegen-
der aktiver Kostensenkung und daraus resultie-
rend die Höhe des Liquiditätsengpasses. Dem
Antrag ist zudem zur Glaubhaftmachung der
Vertretungsmacht der antragstellenden Person
ein aktueller Auszug aus dem Vereinsregister
beizufügen. Die konkreten Antragsvorausset-
zungen sind im Antragsformular abgebildet.

d) Der Bewilligungsbescheid wird per E-Mail ver-
schickt. Die Auszahlung erfolgt zeitnah. Es ist
kein gesonderter Auszahlungsantrag erforderlich.

7 Schlussbestimmungen
a) Ergibt sich bei der Anwendung der Richtlinie
eine unbeabsichtigte Härte, kann die Bewilligungs-
behörde im Einzelfall Ausnahmen zulassen.
b) Die Bewilligungsbehörde oder ihre Beauftragten
sowie der Landesrechnungshof sind berechtigt,
jederzeit Prüfungen bei den Zahlungsempfängern
durchzuführen. In der Folge können beispielsweise
unrechtmäßig erhaltene Leistungen oder Leistun-
gen, für die aufgrund nachträglich eingetretener
Überkompensation durch andere Förderungen kein
Bedarf bestanden hätte, rückgefordert werden.

Diese Richtlinie tritt rückwirkend zum 03. April
2020 in Kraft und tritt am 31. Dezember 2020
außer Kraft.
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